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Steiermark

Bitte buehton Sie: * Angabe »toidTtlch ; Inftonnatlon zum AufDllen
oder IntomnUon Im Balblatt Zutmlhndn «nkmuan

S 1 Name, SHz und Tätlgkeiteberelch i

Nama des Verein» * l Zukunft Landwirtschaft

Sitz des Vereins * i Wundschuh

ll dto Gemeinde

Q das Land Strtermark

TatigkeUabereksh »
eratredd sich auf

Em'chtung von Filialen * i [_] beabsichtigt

Errichtung von Zweig- ^ .
vereinen beabstahtlgt

153 die Republik östeneteh

den Bazlik bzw.
die Bezirke

|^ nfcht beabsichtigt

nkshtbeabalchtlgt

Dar Name dw Vemln« muas In der Aflntasprache Deutach «ein und einen Schluss auf den Vareinszweck zulassen. Abkürzungen Im Namen
sind In Klammer der Langfomi nachzustellen. Eine VenwdalunB mit ba^henden Veninan, Einrichtungen odnr Reclibtbnnen mias aus-
geschlossen sein.
Bitte KlhFBn Sie ato Sitz dw Vemlm nur die GBmelnde an.
Flllalm und ZwBlgttelten (Sektionen) sind FBChUlch unaelbatandigB, aber «mitgehend «elbatändlg gefDhrte, oiganisatoriache Teltoinheiten
eines Verein».

S 2 Verelnazweck

Der Verein W gmnelnnOtzig, seine Tätigkeit ht ntaht auf Gewinn ausgerichtet.

VeminszwBck * Betreiben der nachhaltigen Existenzsichemng land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe.

Unterstützung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe bei der Sicherung der Nah-
Versorgung und Fördemng der Regionalität zwecks Vermeidung von unnötigen
Klimabelastoj ngen durch lange Transportwege.

Unteretützung der Mitglieder bei rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatori-
sehen Maßnahmen, insbesondere bei drohende Belashjngen oder Gefährdungen
ihrer Betriebe.

Mitarbeit bei rechtlichen Rahmenbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft.
Förderung des Wssens um die Zusammenhänge land- und förstwirtschafflicher
Produktion mit der Natur und den künftigen Herausforderungen und Anförderun
gen.

l BUa beachmiben Sie den Venlnuamck aiufDhrllch.

S 3 Arten der Mittel zur Erreichbarkeit des Verelnszwecks l

Ideelle Mittel *

Statuten 06/2017

Ausarbeitung, Durchführung und Begleitung von Maßnahmen im Sinne des Ver-
einszwecks.

Vertretung der Intsressen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe gegenüber Be-
hörten, sonstigen öffentlichen Stellen sowie generell der Öffentlichkeit.
Bewusstseinsbitelung in der OffenUtohkeit für die Land- und Forstwirtschaft.
Information der Mitglieder über die Aktivitäten des Vereins sowie Ober Entwicklun
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gen, die die Land- und Forstwirtschaft betreffen.
EP. 21

Matorielle Mittel * i BeitrittsgebOhren MNBlledrteltftge Fördeningen

Erlöse aus Veran-
Stauungen

Eriöae aus Veranlagungen
und Beteiligungen

Spenden und sonstige Zuwendun-
gm

Sonatlge MIBal

Der Verelnaamck soll durch die angefährtan IdaellBn und materiellen Mittel ensicht werden.
i Ideelle Mittel: Bitte fOhren Sie die Tätigkeiten an, dto zur Erreichung des Vereinszwecks auageObt worden.

Ihlarielle Mittel: Bitte kreuzen Sie an ha», geben Sie bekannt, wte die materiellen Mittol aulgebrachf werden sollen.

S 4 Arten der Mitgliedschaft

1) Die Mitglieder de» Vereins gliedern sich In oidentllche und auBerenfentllcha Mitglieder sowie Ehrenmitglieder

2) Ordentlicha Mltgltoder sind Jene Pereonen, die steh in vollem Umfang an der Verelnstfltlgkelt beteiligen.

3) AuBeronlentllche Mitglieder sind jene Pereonen, die vor allem durch Zahlung eine« erhöhten MitgliedabeibagaB die Vemlmtffllgkelt
faidem.

4) Ehranmltgllader sind jene Penonen, die «mgen beBonderer Verdianste um den Vemln dazu ernannt weiden.

S S Enwerb der Mttgllectechaft

1) Mitglieder des Vemlns können phystoche Personen sowie jumthd» Penonen und nBchbWhige Peraonengeaelhchaften weiden,
die den Veminazweck untomtQtzen und unwetzen wollen.

2) Ober die Aufnahme von ondentltehen und auBerordenUichen Mitgliedern entaclieldBt das Leltungaorgan (der Voretand) endgOUg.
Dto Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verwahrt warden.

3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied ertblgt Ober Antrag des Leitungaorganea (Voratandes) dureh dte Mltgfederueraammlung.

4) Bis zur Entdehung des Verein» ertolgt die voiiaufige Aufhahme von ontentllchen und außeronlentlichm Mitgliedern durch die Var-
elnsgiflnder, Im Fall eines beralb bmtellten Leitungsoiganes (Vomlandes) durch dieaaa. Die Mitgliedscliaft wild aber dann eret mit
der Entstehung des Vereins wirksam.

S 6 Beendigung der Mitgliedschaft i

1) Dto Mitgliedschaft erttocht durch Tod, bei jurirtischen Peraonen und recfiteiahlgen PersonengeseNachaflen dunch Verlust der
Rechtspemönlichkelt, dureh freiwilligen Auttritt odT durch Auaschluss.

2) Der Austritt kann zum Ende Jede» Monats ertblgen. Er muss dem Laitunguigan (VonBtand) aber mlndeatBns 30 Tage vortier
.chrimteh mitgeteilt weiden. Eritolgt dies verepätet, »o wird der AuitriB ent zum nachten MonatrndB wiitaam. Für dte Rechlzel-
tlgkelt l8t das Datum des Poatstempeb maßgeblich.

3) Das Leltungsorgan (der Vorstand) kann ein Mitglied aus dem Verein ausschließen, wenn dtoaes - trotz zweimaliger schrifUkiher
Mahnung unter Satzung einer Nachftlrt von minduten» vier Wochan - Bnger ab «ech> Monata mit der Zahlung dar Mltglladsbel-
trage Im RDdntand ist Die Veipfltehtung zur Zahlung der tauig gewoidenen MitgliBiiibeltiage bleibt hlevon unberilhrt.

4) Das Leltungaorgan (der Vomtand) kann ein Mitglied aus dem Verein auch »ngen grober Veitetzung anderer Mltglledapfltelitan und
wagen unehrenhaften Vertialtei» ausachlleBen. Gegen den Auaschlu- W dte Baralüng an die Mltgliedenmmammlung zuB«8lg,
bis zu denn En-cheidung ruhen die Recht» des Mitglieds.

5) Dto Abeitonnung der Ehrenmitgliadschafl kann ai» dan In Ab«. 4 genannten Gründen von der Mltglledaivenammlung Ober Antrag
des Leitungsorgancs (des Voratandes) beschtossen wBrden.

S 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder i

1) Die Mitglieder sind berechtigt, an alten VBranstallunoen des Vereins teilzunehmen und dto Elnrichlunoen des Vereins zu benutzen.
Das Stimmrecht In der Mitgliedemnammlung sowie das aktive und pa8»hm Wahlracht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern
und den EhrenmltglIedBm zu.

2) Die Mitglieder «Ind verpflichtet, die Interessen das VBieln« nach Kranen zu (Bfdem und alles zu untoitasaen, wodureh der Zwack
und das Ansehen des Vereins Nachtmle ertoklon könnte. Ste haben die Vereinsatatuton und dte Beschlösse derVareinsorgane zu
beachten. Die ordenfltehen und außerordentlichen Mitglieder »Ind zur pOnktltahen Zahlung amiliger BeitrlthgebOhren und dar Mlt-
gliedsberträge in der von der MilgBederversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet
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5 8 Verelnsorgane

Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliedervereammlung, aiehe SS 9 und 10
b) das Leltungsorgan (der Vorstand), siehe §§11, 12 und 13
c) dis RechnungaprtltBr, siehe S 14
d) dto Schlkärtungselnrichtung, siehe § 15

S 9 Mltgliedervenammlung l

|_| jahriteh*i
Abhaltung dar

Ml^tledenrereammlung

Mäglfeh ht ein zeitlicher Abrtand von ein bis IBnf Jahren, doch soll gemäß am StatutBn derAbatand zwischen zwei Mltglledeivemammlun-
gen nicht länger sein ab die Funktunsdauer des LeltungaoiBanes (Voretandes).

1) Eine außerordantliche MilgllBdBrveraammlung hat Ober Beschluss des Leitungaorganes (Vorstandes) oder der ordentlichen MKglle-
deivemammlung oder Ober schriUichen Antrag von mlndBstena einem Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungs-
Prüfer binnen vlBrWochan stattzufinden.

2) Sowohl zu den oidentltahen als auch zu den auBeroidentlichen MitgliBdenmraammlungen sind alte Mitglieder mlndestans zwei Wo-
chen vorher achrifUteh, auch mittete Tetefax oder par E-Mall, elnzuladen. Die Einberufung der Mi^)liederver8ammlung hat unter An-
gäbe des Zeitpunktes, Ortss und der Tagesordnung zu erfolgen.

3) Anbage an dto MltgllBdenereammlung sind mindestens fünf Tage vor der Mlfglladeiveraammlung beim Leltungaorgan (Voratand)
achrifUidi, auch mittels Tetota odar per E-Mall, alnzumlchen.

4) GCItige BeachlO-e - ausgenommen »olche Ober einen Antrag auf Einberufung elnar außerordentlichen Mltglledeniemammlung -
können nur zur Tagesortnung gefaast werden.

5) An der Mitnliedenwisammlung sind alta Mltgliader t8ilnahmeberechtlot Stimmberechtigt sind nur die onjentlfchen Mitglieder und die
EhmnmltgBeder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Obertiagung des Stlmmmchtsa auf ein anderes Mitglied - im Wege einer
schriftlichen Bevollmächtigung - ist zulässig.

6) Die Milgliedervereammlung ut bei Anweaenhelt von mlndmtsn» der Haine aller stimmbeiBchtlgten Mlfgllader bzw. IhnBr VBrtmter
(Abs. 5) beBdiluuNlhlg. Sind weniger Mitglieder amwsand, u findet die Mitgliederversammlung 30 Minuten spUar mit deraelben
Tagesordnung statt, sie ist dann ohne ROdulcht auf dto Anzahl der Erechfenenen beschluaafahig. Auf diesen Umstand ist in der
Einladung gesondert hlnzuwaisen.

7) Die Wahlen (Bestellungen) und die BeachlOsae in der MitgllBdennraammlung erfolgen In der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit
Ist bei der ersten Wahl (Bestellung) von keinom Kandklaten dto absolute Mehrheit der abgegebenen Stiffimen eneicht worden, so
hat eine z«wlto engere Wahl unter jenen Kandidaten, die die malston Stlmmsn auf «Ich vrelnlgen konnten, sWtzutlnden. Im Fall
der Stimmenglekihheit bei dar zimlten Wahl (Butellung) entscheUet daa Los.

8) Beschlösse, mit denen die Statuten dw VanBlns geändert oder der Verein aufjieiaat weiden soll, bedürfen einer quallfelerten
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

9) Den Voreltz In der Mitgliederversammlung führt der Obmann, bei dessen Verhinderung sein Stellvertrator. Wenn auch dieser ver-
hindert ist, »o führt du an Jahren ältmte Mitglied de8 Leitungaorganea (Vontandes) dan VomUz.

S 10 Angaben

Der Mftfllledenrereammlung sind grundafltzlteh folgende Aufgaben rorbehalton:

1) Wahl (Bestellung) und Enthebung der MItgltodar des Lettungsorganes (Voraitandas) und der RechnungsprOfer

2) Beachlussfaasung über einen allUlligen Voramdilag (Br das nadnte Rachnungsjahr

3) Entgegennahme und Genehmigung der Bericht» des Leltungsoriganes (Vorstandes) und der RechnungaprüfBr: insbesondere der Ein-
nahmen- und Auigabenrechnung samt Vermögensübereicht bzw. des Recfinungsabtdilusaes (§ 12 lU. a)

4) Entlaatung des LBitungsorganes (Vorstandes) und der Rechnungsprüfer

5) Feslaetzung der Höhe alNBIIIger BeltriBsgebQhFBn und der Mitglled«b8ltTaga för oidantlldie und auBeroidentllche Mitglieder

6) VBrteihung und Abarkennung der Ehrenmltglledschall, sonaUger Ehiungen des Vereine» sowie endgültige EntscheUung Im Au«-
schlussveriahmn gemflß § 6 (4).

7) Beachlusshiwung aber Statutenänderungen oder die ftehmtligB Auflösung des Vereins

8) Beratung und Beschluasfassuno über dte sonstigen TaBeeordnungspunkte

§11 Leltungsoigan (Vorstand) l

^y"" * S Obm.nn^btr.u ^ SchrffifDhrer/in Kassler/ln
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FunkBonsperiode *
des Leltungsorganes

Obmann/Obfrau-
StBlhnrtroter/ln

Dto Wahl von
BeWtan ist zulässig.

Jahre
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SdirfmUhiBtfln-
Stollvertmteifln Ka«8ler/ln-Stelhert«Bt8rfin

Anzahl der zu wfihtondnn Belrflte 6

1) Das Leitungsoigan (der Voistand), das von der MltglledeniBFBammlung gawahlt wird, hat bei Ausachehjen eines gewahltm Mltglle-
des das Recht, an dewen Stelle ein anderea wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachtrtgltehe Genehmigung dafllr in der
nächatfblgenden Mitgliadenmraammlung einzuhoton ist Fällt das Leltungsorgan (derVorsland) ohne Selbatergänzung durcli Koop-
tierung übertiaupt au« oder wird es auf unvortieraehbar lanne Zeit handlungsunfähig, ist jeder Rechnungspiüfer verpflichtet, unver-
zDgllch eine außeronjentlicfia Mltglladeivenammlung zum Zwack der Neuwahl de« Leltungsoraanes (Vorstände«) einzubenilsn.
Sollten auch die RechnungaprOfer liandlungsuntahlg oder nicht vorhanden sein, hat jades onjentllclie Mitglied, daa dte Nobituation
erkennt, unveizQglich die Bestellung eine» Kuiatom beim zurtindlgen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche
Mitgliedenmreammlung elnzuberufen hat.

2) Das Leitungaoigan (der VonBtand) wild vom Obmann, bei dessen Veihinderung von »einem Steltvartreter, einbeiulan. tot auch der
Stellvertreter verhindert, darf das Leltungsorgan (den Voratand) Jede« Bonstlge Mitglied einbmuten. Alle Mitglieder »ind mindesten»
drei Wtefktage vorher »chrtftllch, auch mBals Tetofax oder per E-Mall, ainzuladan. Die Einberufung hat unter Angabe de» Zeitpunk-
tes, Ortes und der Tageaordnunfl zu erfolgen.

3) Das Leitungsoigan (der Voratand) Ist besdilusafahlg, »nnn alte Mitglieder eingeladen wuiden und mindealana die HaNto vnn Ihnen
anwaaend ist.

4) Da« Leltungsorgan (der Vontand) tasst seine BeschlDase mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmenalelchhelt entscheidet die
Stimme de« Vonltzenden.

5) Den Voreta führt der Obmann, bei dmaen Verhindeung sein Stellvertretar. Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vomltz dem an
Jähren ältuten Mitglied de8 Leltungsoiganes (Vomtandea) odar jenem Mitglied des LeltungBoiBanes (Voretandea), das die übrigen
Mitglieder das LeNungsoiganea (Voratandes) mehrtieltlksh dazu beatimmen.

6) AuBer duroh Tod oder Ablauf der Funktlonsperiode erilscht die Funktion eines Mitgliedes des Leilungaorgana« (Voretandes) auch
dureh RüddrM (Ab». 7) oder duroh Enthebung (Ab». 8).

7) Die Mitglieder des Lsltungsoiganes (Vomtandei) können Jedeizelt achrffluh ihmn RQcktrttt eikiaren. Die RücktiUaeTManing ht an
das laltungsoiaan (Voratand), im Falle des ROcktrittes des geaamten Leltungaoiganes (Vontandea) an die MllBlledeivetBammlung
zu richton. Dar RBcktiB wild erst mN der Wahl bzw. KoopUerung (Abs. 1) eines NachfDlgem wlikaam. Bis dahin tot die Handlungs-
fthigkelt eingeschränkt

8) Die Mltglledeivemammlung kann jBdeizelt das BMairte LeitungaorBan (Vontand) oder einzelne aeiner Mitglieder entheben. Die
Enthebung tritt mit der Bertellung des neuen Leltungsorganes (Vorstandes) bzw. Mitgliedes de> Leitungaoiigane» (Vontandes) In
KrarfL

S 12 Aufgaben des Leitungsorgane« (Vomtandes)

Dem Leltungaoraan (Vorstand) obBegt dto Leitung des Vereins. Ihm kommen all jene AulDaben zu, die nteht dureh die Statuten einem amle-
ren Vereinsoigan zugewiesen sind. In aeinen Wirkungabereteh fallen grundaatzluh folgende Angelegenheiten:

a) Vemnltung des VereinammiOgens; InabeBondeiB hat da» Lu'tungsorBan (Voretand) dafllr zu aoigen, duB die Finanzlage des Ver-
eins rachtaitig und hinreicliand eikennbar ist. Es hat ein den AnfDideningen des Veiaim entsprechendes Rechnungaweaen einzu-
lichten. Es hat auch (Ur die laufende Autotehnung der Einnahnwn und Au«aab8n zu soigen. Zum Ende de» RachnungBjahres hat
das Leitungaorgan (Vorstand) Inneitialb von ftlnf Monaten eine Hnnahmen- und AiBgabenrschnung aamt VeimageniObereicht zu
enteilen. Das Rechnungsjahr muss nicht mit dem Kalendeijahr Oberalnrtimmen, es mu>8 abar zwölf Monate dauern.

b) Vorbereitung dar MilgltodBnnreammlung

c) Einbenilüng von oidentllchen und auBerontontllchen Mltgltederversammlungan

d) Aufhahme und Ausschluss von onlantlichen und außerordentlichen Vemimmitglledem sowie Führung der Mltgliederlhte

e) Begründung und Beendigung von Dienstverhältnissen

S 13 Bwondere Obliegenheiten einzelner Mitglieder de« Leltungaoiganes (Vontandes) l

1) Der Obmann (Bhrt die lautenden Smchafte des Vereins. Bei Gehhr Im Veizug ht er berechtigt, auch in AngBlegenheten, dto in
den WiikungsbBiBteh der MltBlledervereammlung oder des Leitungsoiganea (Voratandes) fallen, in eigener Verantwortung selb-
ständig Entacheklungen zu tmfbn. Diese bedüifen jedoch dar nachträglichen Genehmigung durch das zustandlae Vereinaoigan.

2) Der Obmann vertritt den Verein nach außen. SchriftotOcke de» Vereins bedürfen zu ihrer GOItlgkelt der Unterschhfl des Obmannes,
in finanziellen Angelegenheltsn des Obmannes und des Kassien, sofern die« nuht In einer Geschaflsordnung bzw. Kamenoid-
nung andere geregelt wird.

3) Der Obmann führt den Vorate in der MitgllBdervemammlung und Im LeltungMiaan (Vomtand).

4) Der SchrifinhFer hat den Obmann bei der Führung der Veminsgeachäfle zu unlaratOlzen. Dem SchhfllUhmr obliegt dl» FOhrung der
Protokolle Ober die Milgliedsnmmammlungen und Ober die Sltzungan de« Leltung»oigane8 (Vorstände«).

5) Der Kassier ist für die onlnungBgemäßa finanzielle Gebarung des VBrelns verantwortlich.
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8) Im Falte der Varhindemng treten an die Stelle das Obmannes, dea SchriflfQhnra und des Kassiere ihre StolhnrtrBter.

7) Insteligeschäll» (im eigenen Namen oder ftlr einen Andaian gmchliasene GeschSltB eines oiBanschallltehen VertratenB mit dem
Verein) bedOrfen Btots dar Zustimmung des Leltungsorganes (Voratandes) und der RechnungsprOfer.

S 14 Rechnungsprüfer

FunkBonspertode der *
Rechnungqarilfer

Jahre

1) Dln mindesfBiw aml Rechnung^rüfiBr werelen von der Ml^iltedervereammlung auf eine bestimmte Dauer (siehe oben) gawflhh. Die
Wiederwahl der Rechnungaprüfer ist möglfch. Sie dQrfBn keinem VerelnsorBan - mit Ausnahme der Mftgltedervereammlung - an-
gehören, dessen TfltiglwB Gegenstand ihrer Aufeicftt ist.

2) Der PrQfungsbericht der Rachnung^rOfer hat dte Ordnungsmflßigkeit der Rechnungslegung und die statutangemaßB Verwendung
der Mittel zu beaUUgen odar fBstgestellta GBbarungamangel oder Gefahren fllr den Bestand des Vereins auftuuelgen. Auf unge-
wohnliche Einnahmen oder Ausgaben, vor allem auf Insichguchafto (S 13 Abi. 7) ist be«ondera elnzugehen. Dia RechnungaptülBr
haben dam Leitungsorgan (Vorstand) und der Mltgltodervereammlung zu berichten.

3) Im Übrigen gelten fllr diB Rechnun(W)iflfer dl» BestlmmungBn de» S 11 Ab8. 6, 7 und 8 .lnng«maß.

S 15 Schllchtungseinrichtung l

1) Die Schllchtungselnrichtung (das SchtodsgerichO, ate ordentltahes Schiedsgericht gemäß § 577 ZPO, entscheidet Ober alle Shwi-
tigkeNen air dem VeminBverhiltnr.

2) Jeder der beiden Strelttelto bestimmt aus dem Kreta der Verelnsml^lleder ein Mitgliad des Schtodagarichts. Diese beiden wählen
aus dem Kreis der Vereinsmitglleder einen Vorateenden dm Schiedsgericht». Wenn dto Wahl eine« Vorsitzenden ntaht zustande
kommt, entscheidet zwischen den VorgeschlagenBn das Los.

3) Alle Mltgltoctor sind verpfltahtet, einer Berufung In das Schiedsgericht Folge zu leisten.

4) Da» Scliledagericht entachehjat mit einfacher Mehrheit DemEinladungsbescheid / UmbiIdungabcK^' 'J
5) Dte EntscheMungen des Schlaihgerichtea sind endgOUj^W BezÜ-kshaupttliannschatt Graz-Ümgebu. li

vom. :llsEP:.M._,ZL^^V63ätof5
zugrundegelegt.

1) Dto ftBhiillige Auflöauna des Vereins kann nur in einer eigene zu di88em Zimcke BinberulBnan MNBlledenmmammlung und nur mN
Zwei-Drittol-Mehrtielt der abgegebenen gültigen Sthimen beechlossen werden.

2) Die Mitgliederversammlung hat über die Verwartyng dos - nach Abdeckung der oflanan Verblndlichkelton - veTblmbendm Ver-
elnsvannögens zu beschlieflen. Wenn erforderlich hat wo einan Abwlddor zu berufBn.

3) Bei ftaiwlliger oder behördlicher Auflösung des Varelnas oder bei Wbgtell des bisherigen begünstigten Veielnszweckes tot das ver-
bleibende Vereinavermagen fBr gemeinnützige oder mildtätige ZKmck» im Sinne dar SS 34ff8und88abgabenorinung zu venmn-
den. Auch einem neuen Verein, der ebenfalla gBmefnnübdge oder mlkltätlge Zwfecke Im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabanorelnung
verfolgt, kann das Vermögen übertragen wBrden. Eine andere Verwendung, inabesondem eine Aufteilung unter den Vereinsmit-
gliedern, iatausgesdiknsen.

4) Das letda Leitungsoigan (der Voratand) hat dto frBWIIIge Auflösung binnen vier Wochen nach BeschlussfBssung der zuständigen
Vemlnsbehörde schriftlich anzuzejgan.

S 17 Penonenbeiogene Bezeichnungen

Aus Gründen der latehteren Lesbarkeit und VBiatandlichkelt wird in diman Statuten auf sine durchgehende geschlechtaspezlfhdr Dlfleren-
zierung vurzichtet. Die venrondeton Begriffe gelten Im Sinne der Glelohbehandlung für Frauen und Männer in gleicher VtelBe.

S 16 Frehrilllge Auflöaung des Vereins i
vom.

Datum, Unterechrtft Datum, Untnrechrtft

20. 08.2019 20. 08.2019
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